
 

 

 
Telefon: 089 2192-02 poststelle@stmb.bayern.de Franz-Josef-Strauß-Ring 4  80539 München 
Telefax: 089 2192-13350 www.stmb.bayern.de U4, U5 (Lehel), Bus 100 (Königinstraße) 
 

 

 

 

 

 

Städtebauförderung in Bayern; 
„Klima wandel(t) Innenstadt“ – Förderinitiative zur  
klimagerechten Innenentwicklung 

Mit der Förderinitiative der Städtebauförderung „Klima wandel(t) Innenstadt“ unter-

stützt der Freistaat Bayern Städte, Märkte und Gemeinden dabei innovative und 

ganzheitliche Projekte und Maßnahmen zu initiieren, die zu einer klimagerechten 

Innenentwicklung beitragen. Diese Maßnahmen können mit einem erhöhten För-

dersatz von 80 Prozent der förderfähigen Ausgaben gefördert werden. Besonders 

struktur- und finanzschwache Gemeinden können bis zu 90 Prozent erhalten. 

 

Häufig gestellte Fragen mit Antworten (FAQ) 

Fragen und Antworten werden fortlaufend aktualisiert:  

Stand: 25.04.2024 

 

1. Fördervoraussetzungen 

Gibt es für die Förderinitiative „Klima wandel(t) Innenstadt“ eigene Richtli-

nien? 

Nein. Die Förderung erfolgt auf Grundlage der Städtebauförderungsrichtlinien vom 

12.11.2019 (StBauFR).  

 

Können auch Gemeinden von der Förderinitiative profitieren, die bislang 

noch nicht in der Städtebauförderung bezuschusst wurden? 

Ja. Diese Gemeinden kontaktieren die zuständige Bezirksregierung und stellen ei-

nen Antrag auf Aufnahme in die Städtebauförderung.  
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Ist ein abgegrenztes Fördergebiet erforderlich? 

In der Regel werden Mittel der Städtebauförderung für die Verbesserung eines 

festgelegten Erneuerungsgebiets gewährt. Eine Zuordnung zu einem Fördergebiet 

ist im Einzelfall nicht erforderlich, wenn ausschließlich Finanzhilfen aus dem Baye-

rischen Städtebauförderungsprogramm eingesetzt werden sollen (städtebauliches 

Einzelvorhaben). Hierfür ist eine Abstimmung mit dem Staatsministerium für Woh-

nen, Bau und Verkehr erforderlich.  

 

Müssen die Kostenansätze im Jahresprogramm für die einzelnen Maßnah-

men zur klimagerechten Innenentwicklung mehr als 50.000 Euro betragen? 

Es wird auf die allgemeine Bagatellgrenze gemäß Nr. 5.3.12 StBauFR verwiesen.  

2. Gegenstand der Förderung 

Sind andere Förderungen (z.B. KfW-Förderprogramm 444 „Natürlicher Kli-

maschutz in Kommunen“) vorrangig zur Städtebauförderung für Maßnah-

men des Klimaschutzes und der Klimaanpassung zu nutzen? 

Ja, in der Städtebauförderung gilt das Subsidiaritätsprinzip. Nur wenn Maßnah-

men nicht durch andere öffentliche Haushalte gefördert werden können, ist der 

Einsatz von Zuschüssen der Städtebauförderung subsidiär möglich.   

Sofern eine Kombination von Fördermitteln aus anderen Programmen mit Städte-

bauförderungsmitteln angestrebt wird, ist die Bildung von separaten Bauabschnit-

ten / Fördersegmenten mit getrennten Kostenansätzen erforderlich. 

Hinsichtlich des am 01.02.2024 veröffentlichten KfW-Förderprogramms 444 „Na-

türlicher Klimaschutz in Kommunen“ wird auf folgende Internetseite verwiesen:  

Natürlicher Klimaschutz in Kommunen (444) | KfW 

 

Können sämtliche Kosten für die Neuaufstellung eines integrierten städte-

baulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) mit dem erhöhten Fördersatz von 80 

Prozent bzw. 90 Prozent gefördert werden oder gilt der erhöhte Fördersatz 

nur für die ISEK-Handlungsfelder zur klimagerechten Innenentwicklung? 

Bei einer ISEK-Neuerstellung kann der erhöhte Fördersatz gewährt werden, wenn 

der zentrale Schwerpunkt des gesamten Konzepts (nicht nur eines einzelnen 

Handlungsfeldes) auf einer klimagerechten Innenentwicklung liegt und konkrete 

Maßnahmen benannt werden. Bei einer ISEK-Fortschreibung kann nur der 

Schwerpunkt zur klimagerechten Innenentwicklung gefördert werden.  

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/%C3%96ffentliche-Einrichtungen/Kommunen/Quartiersversorgung/F%C3%B6rderprodukte/Nat%C3%BCrlicher-Klimaschutz-in-Kommunen-(444)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/%C3%96ffentliche-Einrichtungen/Kommunen/Quartiersversorgung/F%C3%B6rderprodukte/Nat%C3%BCrlicher-Klimaschutz-in-Kommunen-(444)/
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Ist bei der Förderung von Konzepten für energetische Sanierungsmaßnah-

men, von Klimastrategien und von Nahmobilitätskonzepten etc. die Be-

schränkung auf ein Quartier zwingend oder könnten die Konzepte das ge-

samte Erneuerungsgebiet bzw. das gesamte Gemeindegebiet umfassen?  

Die räumliche Abgrenzung der quartiersbezogenen Konzepte soll maximal das Er-

neuerungsgebiet umfassen. Die Erstellung einer sog. kommunalen Wärmeplanung 

für das gesamte Gemeindegebiet, ist im Rahmen der Städtebauförderung nicht 

förderfähig. Die Detailierung oder ggf. die Umsetzung im Erneuerungsgebiet kann 

ggf. im Einzelfall förderfähig sein. 

 

Sind sowohl die Leistungen eines Klimamanagers als auch die eines Stadt-

planers mit dem erhöhten Fördersatz von 80 Prozent bzw. 90 Prozent förder-

fähig? 

Sofern die Maßnahmen der klimagerechten Innenentwicklung dienen, können die 

Leistungen des Klimamanagers und die des Stadtplaners mit 80 Prozent bzw. 90 

Prozent gefördert werden. Falls Klimamanager beauftragt werden sollen, ist auf 

die Zusammenarbeit mit einem Stadtplaner zu achten, damit neben den Aspekten 

des Klimaschutzes und der Klimaanpassung auch weitere städtebauliche Schwer-

punktthemen ausreichend berücksichtigt werden können.  

 

Können neben Maßnahmen zur blauen und grünen Infrastruktur auch die da-

mit im Zusammenhang erstellten Maßnahmen (wie z.B. neue Spiel- und Auf-

enthaltsangebote) mit dem erhöhten Fördersatz von 80 Prozent bzw. 90 Pro-

zent unterstützt werden oder ist eine Kostentrennung erforderlich? 

Wenn Maßnahmen der klimagerechten Innenentwicklung zugerechnet werden 

können, ist ein erhöhter Fördersatz möglich. Beispielsweise dienen neue Spiel- 

und Aufenthaltsangebote in Verbindung mit blauer und grüner Infrastruktur einer 

gesundheitsförderlichen Stadtentwicklung, die Bestandteil einer klimagerechten In-

nenentwicklung ist. 

 

Was sind Maßnahmen der technischen Infrastruktur und des Wassermana-

gements in Verbindung mit dem Einsatz erneuerbarer Energien? 

Mögliche Maßnahmen könnten der Einsatz von Sensoren für digitale Bewässe-

rungskonzepte, solarbetriebene Pumpen für das Befüllen von Wasserspeichern 

etc. sein.  
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Wie erfolgt die Abgrenzung zu Gebäudesanierung / Gebäudeumfeld mit einer 

Regelförderung von 60 Prozent? Ist eine vorab durchgeführte Wirtschaftlich-

keitsuntersuchung zur Nutzung der „grauen Energie“ und des Lebenszyklus 

Fördervoraussetzung für die Gewährung des erhöhten Fördersatzes? 

Wenn von der Bewilligungsstelle bei der Sanierung von Gebäuden und bei Maß-

nahmen des Gebäudeumfelds der ökologische Mehrwert (signifikante CO2-Ein-

sparung, nachhaltige Baustoffverwendung, Regen- und Grauwassernutzung etc.) 

als schlüssig und nachvollziehbar beurteilt wird, können diese Maßnahmen mit 

dem erhöhten Fördersatz von 80 Prozent bzw. 90 Prozent unterstützt werden. 

 

Ist die Erweiterung eines bereits bestehenden Kommunalen Förderpro-

gramms mit Maßnahmen zur klimagerechten Innenentwicklung möglich oder 

sollte ein eigenes Kommunales Förderprogramm hierfür angeboten werden? 

Beide Varianten sind möglich. Es sollte im Einzelfall entschieden werden, welche 

Variante für die Kommune vor Ort am besten geeignet ist.  

Auf folgenden Leitfaden für Gemeinden wird verwiesen: 

Leitfaden - Unterstützung privater Gebäudesanierungen mit der Städtebauförde-

rung 

 

Ist die Erweiterung eines bereits bestehenden Projektfonds mit Maßnahmen 

zur klimagerechten Innenentwicklung möglich oder sollte ein eigener Pro-

jektfonds hierfür angeboten werden? 

Beide Varianten sind möglich. Es sollte im Einzelfall entschieden werden, welche 

Variante für die Kommune vor Ort am besten geeignet ist. Klimaschutz und Klima-

anpassung sind Gemeinschaftsaufgaben, die die Mitwirkung aller erfordern. Daher 

ist eine aktive Beteiligung Privater an der Finanzierung der Projektfonds anzustre-

ben.  

3. Förderverfahren  

Können während des laufenden Programmjahres neue Maßnahmen mit dem 

erhöhten Fördersatz bezuschusst werden, die nicht im Rahmen der Bedarfs-

anmeldung enthalten waren? 

Sofern die Gemeinde bereits in ein Städtebauförderungsprogramm aufgenommen 

ist, kann gemäß Nr. 4.2 StBauFR eine Zustimmung zu einer Maßnahme mit dem 

erhöhten Fördersatz erteilt werden. Die Vorbelastungen aus Zustimmungen zum 

https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/staedtebaufoerderung/leitfaden_f%C3%BCr_gemeinden_-_unterst%C3%BCtzung_privater_geb%C3%A4udesanierungen_mit_der_st%C3%A4dtebauf%C3%B6rderung.pdf
https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/staedtebaufoerderung/leitfaden_f%C3%BCr_gemeinden_-_unterst%C3%BCtzung_privater_geb%C3%A4udesanierungen_mit_der_st%C3%A4dtebauf%C3%B6rderung.pdf
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vorzeitigen Beginn und aus der Anfinanzierung von Einzelmaßnahmen dürfen ins-

gesamt das aktuelle Mittelvolumen des Programmjahres im jeweiligen Regie-

rungsbezirk nicht übersteigen. 

 

Ist mit den Fördermitteln der Förderinitiative eine Aufstockung des Förder-

satzes von Maßnahmen in Bund-Länder-Programmen möglich?  

Ja. Eine Aufstockung des mit Bund-Länder-Mitteln gewährten Regelfördersatzes 

von 60 Prozent auf 80 Prozent bzw. 90 Prozent kann mit Landesmitteln aus dem 

Bayerischen Städtebauförderungsprogramm erfolgen. 

 

Ist die Bewilligung einer Maßnahme im Rahmen der Förderinitiative „Klima 

wandel(t) Innenstadt“ möglich, auch wenn für diese Maßnahme bereits die 

Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn in einem Bund-Länder-Pro-

gramm erteilt wurde? 

Ja, eine Bewilligung ist möglich. Eine Aufstockung des mit Bund-Länder-Mitteln 

gewährten Regelfördersatzes von 60 Prozent auf 80 Prozent bzw. 90 Prozent 

kann mit Landesmitteln aus dem Bayerischen Städtebauförderungsprogramm er-

folgen. 


